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Gemeinde Poppendorf erhält eigenes 

Wappen und Flagge 

Die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock erhält ein 

eigenes Wappen und eine Flagge. Innenminister Christian 

Pegel überreichte heute beides dem Bürgermeister der Ge-

meinde, Jörg Wallis. 

„Mit dem eigenen Wappen und der Flagge erhält die Ge-

meinde Poppendorf ein sichtbares Zeichen ihrer Identität 

und ihres Zusammenhalts. Solche Symbole stärken das 

historische Bewusstsein vor Ort und zeigen, wie lebendig 

kommunale Selbstverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern 

ist“, sagte Innenminister Christian Pegel bei der Übergabe. 

Das Wappen wird im Wappenbrief wie folgt beschrieben: 

„In Blau ein schreitender, rot gezungter, goldener Greif mit 

aufgeworfenem Schweif über drei goldenen, vierblättrigen 

Kleeblättern (2:1)." 

Die übergebene Flagge wird wie folgt beschrieben: 

„Die Flagge ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von 

Blau, Gelb und Blau gestreift. Die blauen Streifen nehmen 

je ein Viertel, der gelbe Streifen nimmt die Hälfte der Länge 

des Flaggentuchs ein. In der Mitte des gelben Streifens 

liegt das Gemeindewappen, das zwei Drittel der Höhe des 

Flaggentuchs einnimmt. Die Höhe des Flaggentuchs ver-

hält sich zur Länge wie 3 zu 5.“ 

Hintergrund  

Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 724 

Gemeinden und den kreisfreien Städten Schwerin und 

Rostock, 397 Wappen in die Wappenrolle des Landes ein-

getragen. 
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Schon in der DDR gab es die Möglichkeit, ein Wappen als 

Hoheitszeichen zu beantragen. Nach 1990 und durch die 

Neufassung der Kommunalverfassung, wodurch auch das 

kommunale Wappen- und Flaggenwesen erneuert wurde, 

stiegen die Anträge deutlich. Das Verfahren für die An-

nahme eines Wappens ist in der Verwaltungsvorschrift des 

Ministeriums über die Genehmigung kommunaler Wappen 

und Flaggen beschrieben, die Sie auf der Webseite des Mi-

nisteriums herunterladen können. 

 

 

 

 

 


